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Merkblatt 

 

Entscheidungshilfe für die Unterstellung der Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GGBV) 

 

Das Merkblatt richtet sich an Firmen, die gefährliche Güter transportieren, verpacken, versenden, 
einfüllen, be- oder entladen 

 

Was ist die GGBV Die Verordnung über Gefahrgutbeauftragte für die Beförderung gefährlicher 
Güter auf Strasse, Schiene und Gewässern (GGBV, SR 741.622).  
Diese Gefahrgutbeauftragtenverordnung ist eine vom Bund erlassene Aus-
führungsverordnung zum Strassenverkehrsgesetz und zum Gütertransportge-
setz. Mit dieser Verordnung kommt der Bundesrat seiner Verpflichtung aus 
dem Landesverkehrsabkommen mit der EU nach. Im Bereich der Strasse sind 
die Kantone mit dem Vollzug beauftragt. 
 

 

Worum geht es? Das Ziel der GGBV ist die Verminderung von Gefahren beim Umgang mit ge-
fährlichen Gütern (auch gefährliche Sonderabfälle) durch Ausbildung und Ein-
satz eines entsprechend ausgebildeten Verantwortlichen, des sogenannten 
Gefahrgutbeauftragten. Die GGBV regelt die Ausbildung, die Prüfung, die Auf-
gaben und die Ernennung von Gefahrgutbeauftragten sowie die Pflichten der 
Unternehmungen. 
 

 

Gesetzliche  
Grundlagen 

Verordnung über Gefahrgutbeauftragte für die Beförderung gefährlicher  
Güter auf Strasse, Schiene und Gewässern (GGBV) 
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse (SDR) 
Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
der Strasse (ADR) 
 

 

Definition Gefährliche Güter (Gefahrgüter) sind Stoffe, welche eine gefährliche Eigen-
schaft für Mensch, Tier und Umwelt haben können. Um eine sichere Beförde-
rung der Gefahrgüter national wie auch international zu gewährleisten, wird 
die Handhabung im Zusammenhang mit diesen Transporten strengen Vor-
schriften unterworfen. 
 

 

Geltungsbereich Die GGBV gilt für Unternehmen, die gefährliche Güter oder gefährliche Son-
derabfälle auf der Strasse, auf der Schiene oder auf Gewässern befördern       
oder sie in diesem Zusammen verpacken, einfüllen, versenden, laden oder 
entladen. Auch Seilbahnen können dieser Verordnung unterstellt werden. Die 
Bestimmungen der GGBV sind nicht anwendbar auf die Rheinschifffahrt. Von 
der GGBV betroffen sind nur Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. 
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Ausnahmen Nicht alle Unternehmen, die mit Gefahrgütern umgehen, fallen in den  

Geltungsbereich der GGBV. Sie müssen jedoch selbständig abklären,  
ob sie der GGBV unterstehen oder nicht.  
 

 

Entscheidungshilfe Das Diagramm soll helfen, diese Frage abschliessend zu beantworten. 
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Die Ausnahmen sind im Anhang zur Verordnung festgelegt: 

Hinweis: 

Tankfahrzeuge und Tankcontainer (Ausnahme gereinigte Tanks und Baustel-

lentanks mit max. 1210 Liter Fassungsraum und bis max. 1150 Liter Diesel-

kraftstoff) mit gefährlichen Gütern sowie solche in loser Schüttungen fallen 

immer unter die GGBV. So auch Beförderungen mit Stoffen der Beförderungs-

kategorie 0.  
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BK 2 

Tunnelcode (D/E) 
UN 1278 

Spalte 15 

 

 

Bestimmung der 
Gesamtmenge 

Wenn gefährliche Güter, die verschiedenen Beförderungskategorien angehö-
ren, in derselben Beförderungseinheit befördert werden, darf die Summe  
 

- der Menge der Stoffe und Gegenstände der Beförderungskategorie 1, 
multipliziert mit 50, 

- der Menge der Fussnote a) zur Tabelle in Absatz 1.1.3.6.3 aufgeführten 
Stoffe und Gegenstände der Beförderungskategorie 1, multipliziert mit 
20, 

- der Menge der Stoffe und Gegenstände der Beförderungskategorie 2, 
multipliziert mit 3, und 

- der Menge der Stoffe und Gegenstände der Beförderungskategorie 3, 
multipliziert mit 1 

 
einen berechneten Wert von 1000 Punkte nicht überschreiten.  
 
Wenn die 1000 Punkte überschritten werden, ist ein Transport innerhalb der 
Freigrenze gemäss Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR nicht möglich.  
 
Der Abgeber (Versender) und der Transporteur (Beförderer) benötigen einen 
Gefahrgutbeauftragten.  
 
 

Liste der                     

Gefahrgüter 

Die Gefahrgutliste dient dem Betrieb zur Bestimmung der Ware, welche durch 

ihn als Gefahrgut transportiert oder versendet wird. Die Daten können ent-

weder aus den entsprechenden Lieferscheinen, Sicherheitsdatenblättern       

oder aus dem ADR Kap. 3.2 Tabelle A und B entnommen werden. Die ADR 

Tabelle finden sie auf der Homepage des Bundesamtes für Strassen (ASTRA). 

Tabelle A - Verzeichnis der gefährlichen Güter in UN-numerischer Reihenfolge 
Tabelle B - Verzeichnis der gefährlichen Güter in alphabetischer Reihenfolge 

Ein Beispiel aus der Tabelle A.  

In der Spalte 15 sind die Beförderungskategorie (BK) und der Tunnelbeschrän-

kungscode der jeweiligen UN-Nummer aufgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Version 04/2024 

 

 
Die Freigrenzetabelle gemäss Absatz 1.1.3.6.3 ADR finden Sie auf der Home-
page des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) oder auf unserer Homepage. 
 
Freigrenzetabelle gemäss Absatz 1.1.3.6.3 ADR.pdf (sg.ch) 
 
Beispiel einer Gefahrgutliste inkl. Berechnung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Transport wäre innerhalb der Freigrenze gemäss 1.1.3.6 ADR nicht 
möglich. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Bestimmung eines 
Gefahrgutbeauf-
tragten 

Ein Betrieb hat folgende Möglichkeiten: 

1. Der Betrieb hält bei jedem Transport die höchstzulässigen Gesamt-

mengen ein (maximal 1000 Punkte). Damit ist der Betrieb von der 

Pflicht einen Gefahrgutbeauftragten (GGB) zu ernennen befreit. Der 

Betrieb muss aber trotzdem dafür sorgen, dass die Gefahrgüter oder 

die Sonderabfälle in geprüften und vorschriftsgemäss bezettelten UN 

Gebinden und mit korrekten Beförderungspapieren dem Transporteur 

übergeben werden.  

 

2. Der Betrieb ernennt einen externen Gefahrgutbeauftragten. Der 

Transporteur oder Empfänger des Gefahrgutes kann diese Pflicht für 

einen Betrieb übernehmen. Wichtig ist, dass die Ernennung zum Ge-

fahrgutbeauftragten vorher schriftlich festgehalten wird. 

 

3. Ein Betriebsangehöriger lässt sich zum Gefahrgutbeauftragten ausbil-

den. Die Ausbildung dauert 5 Tage inklusiv Prüfung. Die Prüfung muss 

alle 5 Jahre wiederholt werden. Eine Liste mit Schulungsanbietern und 

Prüfstellen kann auf der Homepage des Bundesamts für Strassen 

(ASTRA) heruntergeladen werden. 

 
Adressen und Hilfsmittel (admin.ch) 

 
 

https://www.sg.ch/sicherheit/kantonspolizei/verkehr/schwerverkehr---gefahrgut/_jcr_content/Par/sgch_accordion_list_58940614/AccordionListPar/sgch_accordion_1634081746/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download.ocFile/Freigrenzetabelle%20gem%C3%A4ss%20Absatz%201.1.3.6.3%20ADR.pdf
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/fahrzeuge/gefaehrliche-gueter/adressen-hilfsmittel.html


 

 

Version 04/2024 

 

 
Erläuterungen  
zur GGBV 

Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) hat unter Mitwirkung von kantonalen 
Vollzugsstellen der GGBV Erläuterungen zur GGBV ausgearbeitet, welche auf 
der Homepage des ASTRA kostenlos heruntergeladen und ausgedruckt wer-
den kann. 
 
Adressen und Hilfsmittel (admin.ch) 
 

 

Wer kann 
weiterhelfen 

Kantonspolizei St. Gallen 
Verkehrspolizei 
 
 +41 58 229 49 49 
 
 infokapo@kapo.sg.ch 
 

 

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/fahrzeuge/gefaehrliche-gueter/adressen-hilfsmittel.html

